
Standardprozess Datenschutz bei öffentlichen Digitalisierungsvorhaben

Handreichung II

Datenschutz im Vergabeverfahren 



–







→ PPS 21 „Sachmittelplanung“

→

Leistungsbeschreibungen „so eindeutig und erschöpfend wie möglich“ 

–



→

→

– –
Model XT unter C.1.10.3.3. im Produkt „Vorgaben zum Datenschutz“ u. a. für das 

Lastenheft verbindlich vor: „

und Speicherdauer zu dokumentieren“.



und gegebenenfalls deren Eignung (sogenannte „Eignungsleihe“, § 47 VgV) zurechnen lassen, 

→

→

 



 –
–

„ U.S. Data Privacy Framework“ →



„EU U.S. Data Privacy Framework“

→ : Die Zertifizierung nach dem Privacy Framework unterscheidet in „hr data“ 
(Beschäftigtendaten) und „non hr data“. Sollen auch 

Zertifizierung für „hr data“

U.S. Data Privacy Framework, das „EU U.S. Privacy Shield“ ist durch den EuGH per 
311/18 („Schrems II“) beanstandet worden, der den Vereinigten Staaten kein 



→

→

→

Beschluss v. 31. Januar 2023 „Zur datenschutzrechtlichen Bewertung von Zugriffsmöglichkeiten 
öffentlicher Stellen von Drittländern auf personenbezogene Daten“, Ziff. 1

Januar 2023 „Zur datenschutzrechtlichen Bewertung von Zugriffsmöglichkeiten 
öffentlicher Stellen von Drittländern auf personenbezogene Daten“, Ziff. 2

–  
–  

–  
 



→

„Beeinträchtigung des informationellen Selbstbestimmungsrechts“ zu berücksichtigen ist.

angemessenen Datenschutzes relevant sein. Mögliche „Synergien“ zwischen Datenschutz und 

→



➔

➔

➔

➔

➔

➔

Orientierungshilfe „Datenschutz als Kriterium im Vergabeverfahren“ des LfD 

– „Anforderungen Datenschutz“
„Informationssicherheit, Cybersicherheit und Schutz der P

Anforderungen und Leitlinien“, Anhang A PIMS



→

→



(„sensible Daten“)





Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als 



Als „Standard dell“ (SDM) 

Der Einsatz der Die „verfahrensabhängige IKT“ 

Die „verfahrensunabhängige vuIKT“ (v. a. IKT


